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Keine grobe Fahrlässigkeit

Führende Bache erlegt
Mark G. v. Pückler

I. Die Rechtsgrundlage
1. „Mit Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren oder mit Geld-
strafe wird bestraft, wer vor-
sätzlich ein notwendiges El-
terntier erlegt.

Handelt der Täter fahrläs-
sig, so ist die Strafe Freiheits-
strafe bis zu sechs Monaten 
oder Geldstrafe bis zu 180 Ta-
gessätzen.“ (§ 38 BJagdG)
2. „Wenn Tatsachen, welche 
die Versagung des Jagd-
scheines begründen, erst 
nach Erteilung des Jagd-
scheines eintreten oder der 
Behörde bekannt werden, so 
ist die Behörde verpflichtet, 
den Jagdschein für ungültig 
zu erklären und einzuzie-
hen.“ (§ 18 BJagdG)
3. „Die erforderliche Zuver-
lässigkeit besitzen in der Re-
gel Personen nicht, die wie-
derholt oder gröblich gegen 
eine jagdrechtliche Vorschrift 
verstoßen haben.“ (§ 17 Abs. 
3 Nr. 2 BJagdG)

II. Der Sachverhalt
An einem Abend im Juni 
2008 bemerkte Jäger J. zwei 
unterschiedlich große Sauen. 
Nach eingehender Beobach-
tung (20 Minuten) erlegte er 
das geringere Stück, das er als 
Überläufer mit einem Ge-
wicht von 25 bis 30 Kilo-
gramm ansprach. Zuvor hatte 
er weder „Striche“ am Bauch 
noch Frischlinge festgestellt. 

Die Sau brach weg und 
wurde bei der Nachsuche ver-
endet gefunden. Nach Ein-
schätzung des Nachsuchen-
führers handelte es sich um 
eine Bache mit rund 50 Kilo-

gramm Gewicht, bei der vier 
Striche „kurz angesogen“ wa-
ren.

In der Annahme, ein not-
wendiges Elterntier erlegt zu 
haben, erstattete J. Selbstan-
zeige. Daraufhin erklärte die 
Untere Jagdbehörde unter 
Anordnung des sofortigen 
Vollzugs seinen Jagdschein 
für ungültig und zog ihn ein, 
weil das Erlegen eines not-
wendigen Elterntieres einen 
gröblichen Verstoß gegen 
jagdrechtliche Vorschriften 
darstelle. Vor Gericht bean-
tragte J. den sofortigen Voll-
zug aufzuheben, da er nicht 
grob fahrlässig gehandelt ha-
be. 

III. Die 
 Gerichtsentscheidung
Vor Gericht hatte J. Erfolg. 
Das Verwaltungsgericht Han-
nover hob das sofortige Ein-
ziehen des Jagdscheins auf, 
weil der Bescheid voraus-
sichtlich rechtswidrig sei (Be-
schluss vom 24.11.2008 – 11 
B 4687/08 –).

Die fehlerhafte Einschät-
zung des Gewichts sowie das 
Nichterkennen von vier 
„kurz angesogenen“ Stri-
chen sei auf Grund der gege-
benen Sichtverhältnisse 
nicht als grob fahrlässiges 
Fehlverhalten einzustufen. 
Da nach zwanzigminütigem 
Warten auch keine Frisch-
linge zu sehen gewesen 
seien, könne lediglich von 
einfacher Fahrlässigkeit aus-
gegangen werden. Ein „gröb-
licher“ Verstoß gegen jagd-
rechtliche Vorschriften liege 
aber nur vor, wenn die Zuwi-
derhandlung schwerwiegend 
sei und grob fahrlässig be-

gangen wurde (vergleiche 
Verwaltungsgerichtshof Ba-
den-Württemberg, Beschluss 
vom 22.11.1996 – 5 S 
2661/96 –).

Das Oberverwaltungsge-
richt schloss sich dieser Be-
gründung an. Ergänzend wies 
es darauf hin, dass nach den 
in das Verfahren eingeführ-
ten und von den Beteiligten 
unwidersprochen gebliebe-
nen Empfehlungen des Öko-
logischen Jagdverbands Sach-
sen über die Bejagung des 
Schwarzwildes der fehler-
haften Einschätzung des Ge-
wichts keine Bedeutung zu-
komme. Denn das Gewicht 
sei kein sicheres Altersmerk-
mal, weil es je nach Fraßan-
gebot, Jahreszeit und Ge-
burtstermin stark schwanke. 
Zudem brächten Frischlinge 
und Überläufer über 80 Pro-
zent des Nachwuchses, wes-
halb in diesen Klassen der 
Schwerpunkt der Bejagung 
liegen müsse. Frischlingen 
müssten daher so bejagt wer-
den, „als wolle man sie aus-
rotten“, ohne dabei die Beja-
gung der Überläufer zu ver-
nachlässigen, führende Ba-
chen ausgenommen.

Deshalb sei davon auszu-
gehen, dass das Gewicht des 
erlegten Stückes zur Beant-
wortung der Frage, ob es 
führt, letztlich nicht ent-
scheidend sei. Da während 
der zwanzigminütigen Beob-
achtung auch keine Frisch-
linge aufgetaucht und die 
vier angesogenen Striche auf 
Grund der Entfernung und 
der Sichtverhältnisse nur 
schwer erkennbar gewesen 
seien, habe der Jäger ange-
sichts der gebotenen scharfen JÄ
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Bejagung des Schwarz wildes 
voraussichtlich keine gröb-
liche Pflichtverletzung be-
gangen. (Niedersächsisches 
Oberverwaltungsgericht, Be-
schluss vom 24.3.2009 – 11 
ME 476/08 –)

IV. Anmerkungen
Sehr zu begrüßen ist, dass 
beide Gerichte unter den ge-
gebenen Verhältnissen we-
nigstens einen groben Ver-
stoß gegen jagdrechtliche 
Vorschriften verneint haben. 
Denn jeder Jäger weiß, wie 
schwierig es ist, führende Ba-
chen bei schlechter Sicht si-
cher anzusprechen. Der 
Druck zwischen effektiver Be-
jagung einerseits und dem 
Schutz notwendiger Eltern-
tiere andererseits ist enorm. 

In solchen Situationen gilt, 
Ruhe zu bewahren und das 
Stück und seine Umgebung 
genau zu beobachten, ehe 
man den Finger krümmt. 
Denn schon normale Fahrläs-
sigkeit reicht aus, um wegen 
Erlegens eines notwendigen 
Elterntieres nach § 38 Abs. 2 
BJagdG bestraft zu werden. 
Und wer will schon wegen ei-
ner führenden Bache seinen 
Jagdschein riskieren? 

Im vorliegenden Fall wur-
de ein Strafverfahren einge-
leitet, das aber nachträglich 
wegen geringer Schuld gegen 
eine Geldauflage eingestellt 
wurde. Immerhin hatte der 
Jäger zwanzig Minuten ge-
wartet und die Sau beobach-
tet, ehe er sich zum Schuss 
entschloss. Dass er dabei die 

„kurz angesogenen“ Striche 
nicht erkannte, war ihm un-
ter den gegebenen Verhält-
nissen kaum vorzuwerfen. 
Inzwischen ist vielen Behör-
den und Gerichten bekannt, 
dass das Erlegen einer führen-
den Bache trotz bestem Wil-
len und aller Vorsicht nie 
ganz auszuschließen ist, so 
dass keineswegs automatisch 
Fahrlässigkeit gegeben ist.

Von einem ähnlichen Fall 
aus Heidelberg berichteten 
wir in WuH 5/2000, Seite 52. 
Damals hatte ein Jäger An-
fang Juli eine, seiner Ansicht 
nach, schwache Bache aus ei-
ner Rotte starker Sauen erlegt, 
bei der er keine Frischlinge 
gesehen hatte. Nachträglich 
stellte sich dann heraus, dass 
es sich um ein säugendes El-

terntier handelte. Das Amts-
gericht Heidelberg (Urteil 
vom 26.9.1997 – 13 AK 49/97 
Cs –) sprach den Jäger man-
gels Fahrlässigkeit frei, wor-
aufhin die Staatsanwaltschaft 
in Berufung ging. 

Das Landgericht forderte 
ein ausführliches Sachver-
ständigengutachten, das zu 
dem Ergebnis gelangte, der 
Jäger habe fahrlässig gehan-
delt. Wer im Sommer aus ei-
ner Rotte ein voll verfärbtes 
Stück erlege, ohne es vorher 
genau angesprochen zu ha-
ben, müsse mit hoher Wahr-
scheinlichkeit mit einer füh-
renden Bache rechnen.

Daraufhin legte der Vertei-
diger ein Gegengutachten 
vor. Hieraus er gab sich, dass 
deutlich ausgebildete Zitzen 
nicht zwingend bedeuten 
würden, die Bache habe bei 
ihrer Erlegung tatsächlich 
Frischlinge geführt. Denn bei 
einem Verlust ihrer Frisch-
linge könne es eine Woche 
dauern, bis sich das Gesäuge 
zurückgebildet habe. Ange-
sichts dieser konträren Situa-
tion stellte das Gericht das 
Verfahren ein (Landgericht 
Heidelberg, Beschluss vom 
21.4.1999 – 4 Ns 23 Js 
24079/96 –).

V. Ergebnis
1. Eine gröbliche Verletzung 
jagdrechtlicher Vorschriften, 
die in der Regel die Unzuver-
lässigkeit begründet, liegt nur 
vor, wenn der Verstoß 
schwerwiegend ist und au-
ßerdem grob fahrlässig be-
gangen wurde.
2. Wurde trotz sorgfältiger 
Beachtung der jagdlichen 
Sorgfaltspflichten ein not-
wendiges Elterntier erlegt, 
liegt in der Regel keine Fahr-
lässigkeit und damit auch 
keine Straftat vor. R

Einsender der Gerichtsentschei-
dung: RA Max-Dieter Damerow, 
Hannover

Die Sommervegetation macht das Ansprechen führender Bachen schwierig. Frisch angesogene 
Striche bleiben selbst bei guten Sichtverhältnissen oft verborgen.
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